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RS OGH 1955/2/23 1Ob83/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1955

Norm

AußStrG §16 BII2k1

AußStrG §16 BII3c

AußStrG §18 A

ZPO §411 E

ZPO §411 G

Rechtssatz

Wenn ein gegen zwei Personen ergehender außerstreitiger Beschluß auf Unterhaltsfestsetzung nur von einer der

beiden angefochten wird, kann das Rekursgericht nicht bezüglich beider Unterhaltsverp;ichteter die Beschlüsse

wegen Nichtigkeit (Unzulässigkeit des Außerstreitverfahrens) auheben.
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